
Allgemeine Vertragsbedingungen für Stromlieferungen in Niederspannung 
Innerhalb des Netzgebietes des Netzbetreibers Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH 

 
  

1. Voraussetzungen für die Stromlieferung 

1.1. Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsgebiet der Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH. 

1.2. Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr höchstens 100.000 kWh. 

1.3. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung. 

1.4. Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Stromliefervertrag mit einem anderen Lieferanten bestehen. 

2. Vertrag 
2.1. Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung durch den Kunden und Rücksendung an die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim 

GmbH zustande.  

2.2. Eine Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden 

2.3. Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen.  

2.4. Ein Umzug des Kunden beendet nicht den Liefervertrag für die Verbrauchsstelle. Auch im Fall eines Umzuges muss der Vertrag 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt dann – auch während der Grundlaufzeit – zwei Wochen. 

2.5. Die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das Monatsende 
zu kündigen, wenn der Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.  

2.6. Die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich unter Beach-
tung der gesetzlichen Regelungen und vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

3. Preise 
Informationen über die aktuellen Preise sind im Kundenzentrum, Wormser Str. 111, 67227 Frankenthal, erhältlich und können auch 
im Internet unter www.gemeindewerke-boro.de abgerufen werden. Informationen zu Wartungsdienstleistungen und –entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

4. Haftung 
4.1. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten können, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-

schließlich des Netzanschlusses handelt, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 StromGVV ge-

gen den Netzbetreiber geltend gemacht werden.  

4.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 

des Netzanschlusses handelt, die Stadtwerke von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die Stadtwerke an der Stromlie-

ferung aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung den Stadtwerken nicht möglich ist oder wirtschaftlich 

nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt nicht, wenn die Unterbrechung auf unberechtigten Maßnahmen der Stadtwerke 

beruht, beispielsweise bei unberechtigter Unterbrechung der Stromversorgung. 

4.3. Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden haften die Stadtwerke bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer Erfüllungsge-

hilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften die Stadtwerke und ihre Erfül-

lungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags-

schluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag 

prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. 

5. Zahlungsweise 
Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am SEPA-Lastschriftmandat oder durch Überweisung erfolgen 

6. Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungsstelle 
6.1. Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandungen insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von 

Leistungen der Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH, die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit 
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, an die Beschwerdestelle der Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH, 
Wormser Str. 111, 67227 Frankenthal, Tel.: 06233/602-0, E-Mail: beschwerdemanagement@gemeindewerke-boro.de, zu wenden. 

6.2. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden seine Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei den Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH beantwortet. Wird der 
Verbraucherbeschwerde nicht abgeholfen, wird die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH die Gründe schriftlich oder elekt-
ronisch unter Hinweis auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG darlegen. 

6.3. Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim 
GmbH und dem Kunden über den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
die Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/ 27 57 240-0, info@schlichtungsstelle-energie.de 
angerufen werden. Der Antrag dieses Kunden auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens gem. § 111 b EnWG ist erst zulässig, 
wenn die Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH der Verbraucherbeschwerde nicht nach Ziffer 6.2. abgeholfen haben. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach diesem Gesetz zu beantragen, bleibt unberührt.  

6.4. Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Verbraucherbeschwerde an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbrau-
cherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030-22480-500, E-Mail: verbraucher-service-energie@bnetza.de) wenden. 

7. Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis erhobenen Daten werden von den Stadtwerken automatisiert gespeichert,  
verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung (z.B. Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) verwendet 
und gegebenenfalls übermittelt.

http://www.gemeindewerke-boro.de/
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8. Sonstiges 
8.1. Anpassungen des Vertrages, ausgenommen Preisanpassungen und vertragswesentliche Regelungen, werden dem Kunden mit 

einer Frist von 6 Wochen zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens mitgeteilt. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Inkrafttreten der Anpassung in Textform zu kündigen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 EnWG). Kündigt er 
den Vertrag nicht, so treten die Anpassungen ab dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt in Kraft. Die Stadtwerke sind verpflich-
tet, den Kunden in der Mitteilung auf die Bedeutung seines Schweigens hinzuweisen.  

8.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt. Die Vertragspartner werden, soweit möglich, die unwirksame Bestimmung durch eine in ihrem wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. 

8.3. Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen berücksichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 1 S. 2 
EnWG sowie die Informationspflichten gemäß § 312d BGB in Verbindung mir Art. 246a § 1 EGBGB. 

9. Hochtarif (HT) / Niedertarif (NT) 
Schaltzeiten HT: 06:00 – 22:00 Uhr Schaltzeiten NT: 22:00 – 06:00 Uhr 

10. Energieeinsparung / Energieeffizienz 
11. Die Themen Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf unserer Internetseite www.gemeindewerke-

boro.de haben wir deshalb Hinweise, Kontaktinformationen und Tipps für Sie eingestellt. Weitere Informationen über Energiedienst-
leiter, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen und zu Energieaudits erhalten Sie außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle 
für Energieeffizienz (BfEE) unter www.bfee-online.de.  
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